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Resultierende Fragen 

Warum wurde der 1. Lassafieber-Fall nicht frühzeitig als 
solcher erkannt? -> Fallerkennung, „Red flags“ 

 

Wie bekommen die zuständigen Gesundheitsbehörden bzgl. 
Fällen, Verdachtsfällen und Kontaktpersonen 
(Ansteckungsverdächtigen) Bescheid, um das Vorgehen 
koordinieren zu können? 

 

Was machen die Gesundheitsbehörden überhaupt? 

 

Welche Relevanz hat das Alles für mich als Kliniker/in? 



Struktur des öffentlichen 
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IfSG – Definitionen 

ÅKranker αeine Person, die an einer übertragbaren Krankheit erkrankt ƛǎǘά 

ÅKrankheitsverdächtiger αeine Person, bei der Symptome bestehen, 

welche das Vorliegen einer bestimmten übertragbaren Krankheit vermuten lassenΣά  

ÅAnsteckungsverdächtiger  αeine Person, von der anzunehmen ist, 

dass sie Krankheitserreger aufgenommen hat, ohne krank, krankheitsverdächtig oder 
Ausscheider zu seinΣά 

ÅAusscheider αŜƛƴŜ tŜǊǎƻƴΣ ŘƛŜ YǊŀƴƪƘŜƛǘǎŜǊǊŜƎŜǊ ŀǳǎǎŎƘŜƛŘŜǘ ǳƴŘ ŘŀŘǳǊŎƘ 
eine Ansteckungsquelle für die Allgemeinheit sein kann, ohne krank oder 
krankheitsverdächtig zu seinΣά 



Verantwortlichkeiten der zuständigen 
Gesundheitsbehörde 

Å Annahme von Meldungen (bei meldepflichtigen Erkrankungen) 
Å Kontaktpersonenmanagement 
Å Treffen von Maßnahmen zur Ausbruchsbekämpfung (§4 IfSG) 
Å Beratung und Untersuchung bei sexuell übertragbaren 

Erkrankungen und Tuberkulose (§19 IfSG) 
Å Bei Erkrankten / Krankheitsverdächtigen / Ansteckungsverdächtigen 

/ Ausscheidern:  
ïErmittlung von Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der 

Krankheit (§25 IfSG) 
ï Treffen von Schutzmaßnahmen (§28 IfSG), Beispiel: Schließen von 

Gemeinschaftseinrichtungen 
ïAnordnung von Beobachtung (§29 IfSG) 
ïAnordnung von Absonderung (‚Quarantäne, §30 IfSG) 
ïAnordnung von berufl. Tätigkeitsverbot (§31 IfSG) 



Meldewesen 

ÅNach §7 IfSG 51 für das Labor bei Nachweis meldepflichtige Erreger, u.a. 
     Ebolavirus, Lassavirus, Y. pestis. 
     Nach §6 IfSG Liste von Erkrankungen, die bei Verdacht, Erkrankung und Tod 
     meldepflichtig sind. 
 



Meldewesen 

ÅNach §7 IfSG 51 für das Labor bei Nachweis meldepflichtige Erreger, u.a. 
     Ebolavirus, Lassavirus, Y. pestis. 
     Nach §6 IfSG Liste von Erkrankungen, die bei Verdacht, Erkrankung und Tod 
     meldepflichtig sind. 
 

Die namentliche Meldung muss unverzüglich erfolgen und dem zuständigen 
Gesundheitsamt nach Absatz 4 spätestens 24 Stunden, nachdem der Meldende 
Kenntnis erlangt hat, vorliegen.  



Beobachtung 

(1) Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige und Ausscheider können 
einer Beobachtung unterworfen werden. 
(2) Wer einer Beobachtung nach Absatz 1 unterworfen ist, hat die erforderlichen 
Untersuchungen durch die Beauftragten des Gesundheitsamtes zu dulden und den 
Anordnungen des Gesundheitsamtes Folge zu leisten. § 25 Absatz 3 gilt entsprechend. 
Eine Person nach Satz 1 ist ferner verpflichtet, den Beauftragten des Gesundheitsamtes 
zum Zwecke der Befragung oder der Untersuchung den Zutritt zu seiner Wohnung zu 
gestatten, auf Verlangen ihnen über alle seinen Gesundheitszustand betreffenden 
Umstände Auskunft zu geben und im Falle des Wechsels der Hauptwohnung oder des 
gewöhnlichen Aufenthaltes unverzüglich dem bisher zuständigen Gesundheitsamt 
Anzeige zu erstatten. Die Anzeigepflicht gilt auch bei Änderungen einer Tätigkeit im 
Lebensmittelbereich im Sinne von § 42 Abs. 1 Satz 1 oder in Einrichtungen im Sinne von 
§ 23 Absatz 5 oder § 36 Absatz 1 sowie beim Wechsel einer Gemeinschaftseinrichtung 
im Sinne von § 33. § 16 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend. Die Grundrechte der 
körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz), der Freiheit der 
Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz) und der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) werden insoweit eingeschränkt 



Absonderung (Ä30 IfSG) 
1) Die zuständige Behörde hat anzuordnen, dass Personen, die an Lungenpest oder an von 
Mensch zu Mensch übertragbarem hämorrhagischem Fieber erkrankt oder dessen 
verdächtig sind, unverzüglich in einem Krankenhaus oder einer für diese Krankheiten 
geeigneten Einrichtung abgesondert werden. Bei sonstigen Kranken sowie 
Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern kann angeordnet 
werden, dass sie in einem geeigneten Krankenhaus oder in sonst geeigneter Weise 
abgesondert werden (…) 
(2) Kommt der Betroffene den seine Absonderung betreffenden Anordnungen nicht nach 
oder ist nach seinem bisherigen Verhalten anzunehmen, dass er solchen Anordnungen 
nicht ausreichend Folge leisten wird, so ist er zwangsweise durch Unterbringung in einem 
abgeschlossenen Krankenhaus oder einem abgeschlossenen Teil eines Krankenhauses 
abzusondern. (…) 
(3) Der Abgesonderte hat die Anordnungen des Krankenhauses oder der sonstigen 
Absonderungseinrichtung zu befolgen und die Maßnahmen zu dulden, die der 
Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Einrichtung oder der Sicherung 
des Unterbringungszwecks dienen. Insbesondere dürfen ihm Gegenstände, die unmittelbar 
oder mittelbar einem Entweichen dienen können, abgenommen und bis zu seiner 
Entlassung anderweitig verwahrt werden.  (…) 



Absonderung (Ä30 IfSG) 
(4) Der behandelnde Arzt und die zur Pflege bestimmten Personen haben freien Zutritt zu 
abgesonderten Personen. Dem Seelsorger oder Urkundspersonen muss, anderen Personen 
kann der behandelnde Arzt den Zutritt unter Auferlegung der erforderlichen 
Verhaltensmaßregeln gestatten. 
(5) Die Träger der Einrichtungen haben dafür zu sorgen, dass das eingesetzte Personal 
sowie die weiteren gefährdeten Personen den erforderlichen Impfschutz oder eine 
spezifische Prophylaxe erhalten. 
(6) Die Länder haben dafür Sorge zu tragen, dass die nach Absatz 1 Satz 1 notwendigen 
Räume, Einrichtungen und Transportmittel zur Verfügung stehen. 
(7) Die zuständigen Gebietskörperschaften haben dafür zu sorgen, dass die nach Absatz 1 
Satz 2 und Absatz 2 notwendigen Räume, Einrichtungen und Transportmittel sowie das 
erforderliche Personal zur Durchführung von Absonderungsmaßnahmen außerhalb der 
Wohnung zur Verfügung stehen. Die Räume und Einrichtungen zur Absonderung nach 
Absatz 2 sind nötigenfalls von den Ländern zu schaffen und zu unterhalten. 





Berufliches Tätigkeitsverbot 

Die zuständige Behörde kann Kranken, Krankheitsverdächtigen, 
Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern die Ausübung bestimmter beruflicher 
Tätigkeiten ganz oder teilweise untersagen. Satz 1 gilt auch für sonstige Personen, 
die Krankheitserreger so in oder an sich tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer 
Weiterverbreitung besteht. 



Fallbeispiel: Lungenpest 
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